
Schiefische privilegirte Zeitungen. 

Anno 1767. Mittwochs den 13. Msty. ^ 0 . 5 6 . 

Berlin, vom y May. 
Bey dem Heydenschen Garnisonbataillo« 

hat der Staabscapitaln^Herr von Gaudeck^r, 
eine vacante Compagnie erhalten; der Pre-
mieurlieutenant, Herr von Germas, ist zum 
Staabscapitain, und der Secondelieutenant, 
He^r Schlutius, zum Premierlieutenant 
avancirt. 

Den 7 ̂ .Morgens um halb 6 Uhr,brachte 
der Kammerherr und Major, Herr von Hom-
bold, an Ihro Majestät, die Königin, und das 
hier anwesende Königl. Haus, die erfreuliche 
Nachricht aus Potsdam, daß die Prinzeßin 
von Preussen Königl. Hoheit, Morgens um 
drey Viertel auf vier Uhr, von einer jungen 
Prinzeßin glücklich entbunden worden, und 
fttzte darauf seine Reise nach Brauuschweig 

fort, um diese erfreuliche Nachricht, dem dasi-
gen Hochfürstl. Hofe zu überbringen. Diese 
längstgewünschte hohe Geburth, ward eine 
"Stunde nachher der hiesigen Köntgl. Residenz 
durch Abfeurung der Kanonen in dem Lustgar¬ 
ten, neben dem Königl. Schlosse, kund ge¬ 
macht ; des Nachmitsags war bey Ihro Ma-
jestat, der Königin, Cour und Gala, wobey 
sich das hier anwesende Königl. Haus, die in-
und auswärtigen Herren Ministri, der Hohe 
Adel beyderley Geschlechts, die hohen und 
Staabsofficiers, nebst denen übrigen des Ho¬ 
fes zahlreich einfanden, und durch Abstattung 
der Glückwünsche, die Freude des Landes und 
aller tremn Preußl. Uuterthanen, über diese 
beglückte Vennehrung des Königl. Hauses a» 
den Tag legten, worauf bey Ihro Majestät der 



Königin, in Gesellschaft des König!. Hauses, 
soupirt ward. Man vernimmt, daß sich Ihro 
König!. Hoheit, nebst der neugebohrnen Prirl-
zeßin, bey vollkommenem hohen Wohlseyn 
befinden. 

Den 29ten ist der hohe Taufactus der Priw 
zeßin Durch!, womit Ihro König!. Hoheit, die 
Frau Herzogin von Würtemberg, Gemahlin 
Sr . Durchl. des Herrn Herzogs FriedrichEu-
gene zu Würcemberg, den 20 gedachten Mo^ 
nats glücklich entbunden worden smd,zu Trep¬ 
tow an der Rega vollzogen, und dieser neuge¬ 
bohrnen Prinzeßin die Namen Elisabeth Wil l -
helmine Louise beygelegetworden. Dis Höch¬ 
sten und Hohen Taufbathen waren: Ihre 
Majestäten, der König und die Königin; die 
Kayftrm von Rußland; der König von En¬ 
gelland; und her König von Dannemark; 
Ihre König!. Hoheiten, der Prinz von Preus¬ 
sen, und die Prinzeßin von Preußen; der jun¬ 
ge Prinz Heinrich von Preußen; dieDrinze-
ßin Wilhelmine von Preußen; die verwittwe-
l« Prwzeß'm von Preußen; der Prinz Hein¬ 
rich/ Bruder Sr . Majestät der Königs, und 
Dessen Gemahlin; der Prinz Ferdinand, und 
Dessen Gemahlin; und die PrmzeßinAtnccka 
von Preußen; Se. Durchl. der Herzog von 
Braunschweig, und Dessen Gemahlin König!. 
Hoheit; Ihre Kömgl. Hoheiten, der Herr 
Markgrafvon Schwebt; die Prittzeßin Lou¬ 
ise von Preußen; und die Priuzeßin Philippt-
«e; Ihre Durchl. pie regierende Herzogin 
bon Würtemberg; und der Herzog von Be¬ 
yern 5 und die Hochlöbl. Würtembergische 
tandschast. ! 

NachdemSe. Ksnigl. Majestat zum Besten 
Dero (onnmrciirenden Unterthanen, aller-
Hnadigst zu verfügen geruhet, daß die Panicu-
liers, welche Banconotttt versenden, nnd da¬ 
vor die Garantie der König!. Posten wie für 
baares Geld sich leisten lassen wollen, nur die 
Hälfte der jetzigen Pvstgeldtaxe bezahlen sol-
Kn, so wird solches hierdurch iebermänniglich 
hekannt gemacht. Berlin, den 8 May 1767. 

König!. Preuß. Banndmctormm, 

. Beschluß der im vorigen Blatt abgebroche¬ 
nen Rede, welche an Se. König!. Ma-
lestat dem König von Pohlen gehalten 

l worden. 
Da dieses im geringsten u n M geliebte 

Mutter, welche in eine lieblose Stiefmutter 
sich verwandelnd, nicht betrübet, ihr anges 
bohrnes Geschlecht der Gleichheit ihrer Kin¬ 
der eines theils zu berauben,unh zu zernichten; 

So ftchm Ew. Königl. Majestät unsern 
Allergnadigstett Herren wir um Dero aller? 
gnädigsten Schutz wehmüthigst an, und da 
wir nicht genugsam GOtt dafür danken kön¬ 
nen, daß er uns die Gnade Verliehen, unsere 
Drey starke mit gleichen Rechten verknüpfte 
Religionen, in eine Verbindung zu setzen: so 
dcclariren wir , und rufen denjenigen der da 
Herzen und Nieren der Menschen prüfet, von 
Ew. König!. Majestät so wohl, als derDurchl, 
Republik, den versammleten Hochlöbl. Stän¬ 
den und deren Rathschlage, zum Z^gen an, 
daß wir weiter nichts, als die Gewissensfrey¬ 
heit, und das uns längst eompmrenbe Recht 
und Gerechtigkeit verlangen. 

Wir bitten demnach Ew. König!. Majestat 
allerunterthanigst, durch Qero HulH und 
Gnade, uns alsErstlmge desVaterlandes,un-
serer geliebten Mutter, gleich unsern Milbör-
bürgern einzuverleiben, damit dadurch nicht 
allem die aufgebrachten nachbarlichen 
Höft durch a l le rgnsd igs t ertheiltes 
Gleichgewicht z, der uns competirenden 
Rschtsn, befriediget, sondern auch wir, die 
langentbehrten Früchte von unserer geliebte» 
Mutter, unter Ders Allergnädigsten Obhut, 
nechst andern unsern Mittbürgern/geruhig ges 
ttüssen könnten. 

Wenn wir nun zu diesem Endzweck zu M 
langen, nachbarlich unterstützet worden, ss 
kann Ms niemand verdenken, um so mehr, 
da wir auf dem letztern Wahlreichstage von 
denen versammleten Hochloblichen Standen 
der Durchs Republik, auf unsere eingereichte 
Expltcacionen, und der benachbarten Hohen 
Mächte, und derselben aufdie Traktaten sich 



beziehende Deklarationen, keine erwönschle 
Resolution erhallen, so sage ich, könne ̂ uns 
niemand verdenken, daß wir hart Bedrückte 
gemeinschaftlich zu unsern nähßsien und be¬ 
quemsten Nachbssren ferner unsere Zuflucht 
nehmen müssen. 

Sollte sich jemand mit einem Vorurtheil, 
als wenn diese uns betreftnde Sache von selb-
sien,nnd nicht durch Dirjginmg GOttes ihren 
Anfang genommen finden, so zweifle an des¬ 
sen Nebexlcgung, und es kann nichts 
von ohngefthr in der Welt geschehen, 
als was nicht die Allerhöchste Vorsicht zu thun 
und auszurichten beschlossen hatte; wir ge-
gencheils, glauben diesem gottlichm Werke 
vollkommen, und halten diese Gewißheit vor 
den ersten Articul unseres Glaubens, danken 
also unserm GOtt Herzinniglich, daß er nicht 
allein durch dessen Güte unsere Gerechtsame 
unterstützet/sondern auch solche zu unterhalten, 
Ans hoffen läßet. Wie wix denn nicht minder, 
durch dessen weisen Rathschlyß und Gefallen, 
uns glückselig schazen konneN/Sr. Königlichen 
Majesiat,auf dem geheiligten Thron zu sehen j 
einenHerrn voller Weißheit/durchdringender 
Holdseligkeit, angenehmen und großmüthi¬ 
gen Wesens/ der nicht nur allein bemühet ist, 
Aayd ynd Volck zu vereinigen/ sondern auch 
durch feinen Väterlichen Schpz solche gluckse^ 
lich zu machen, ja ich sage, der wird auch kräf¬ 
tig seyn, S r . Kpnigl. Majestät unsern Glor-
peichst regierenden Hexrn, dessen geheiligten 
Thron, auf die spatesten Jahre zu verlängern 
und festzusetzen, 

Soyte man nun aus diesem Zufammenhan-
Ze die Vorsicht GOttes und dessen Willen 
nicht genugsam erkennen können ? X 

Wann wir uns nun unter Ew.Maj.beMck-
ftn Regierung, in die pon lange her competi-
rendeRechtt gpsttzt gefunden sehen werpen; so 
Wird GOtt als der höchsteIiegenle und starke 
Vertheidiger der Unterdrückten, seinen See¬ 
gen wie Ströhme aufuns von oben herab flie¬ 
ßen lassen, und wir also unter keinen Vorzügen 
sondern unter eiNer Gleichheit die Fruchte der 

Einigkeit emdtttt, unb unter Cw. Königliche« 
Majestät machtigsten Schutzes, der stille» 
Ruhe und Fripde uns zu versichern habe«. 

Wi r flehen demnach Ew. König!. Majestat 
unterthanigst an, und bitten allerwehmüthigst 
vpn Dero geheiligten Thron, ein gnädigstes 
Auge auf uns zu werfen, und vor unsere Er¬ 
haltung, Ehre, Leib und Lebey besorgt zuseyn, 
wie wir denn mit eimnüthigem Herzen und zu¬ 
versichtlichsten Vertrauen, durch eine Allers' 
gnadigste Konigl. Resolutwn beglückt zu wer¬ 
den uns getrösten; so haben wir die Gmde/ 
mit ersinnlichster Ehrfurcht und Devotion zu 
ersterben. 

Fortsetzung der in No. 54 abgebrochene» 
Littyautschen Conföderationsacte. 

M e diese Handlungen, können gar nicht die 
Erbitterung unserer Mitbürger, die mit der 
Römischen Geistlichkeit vereiniget sind, mäßi¬ 
gen. I h r Verfolgungsgeist unzufrieden, 
nicht nur unsere Ktxchen und Geistlichen zer? 
stöhnt und gequälet zu haben, fangt sich auch 
an dem weltlichen Stanhe zu reiben an. Der 
Ansang würde mit der Burgerschaft in den 
König! Städten gemacht; man drucket, be^ 
lasiiget, beraubet sie ihrer Gäther, und macht . 
ihnen ihre M a M r a t M l l e t t , die ihnen chetls 
nach dnn Itmtzalt ihrer Privilegien eines 
thei ls, oder apch ganz zugehoren, streitig; al¬ 
les dieses bloß wegen des Unterschiedes der 
Religion. Da man ihnen Hr Bürgerrecht 
nimmt; ft streicht man sie aus der Innung 
der Handwerker aus, welches nicht wenig zu 
der Verwüstung unserer Litthauischen Städte 
und zum Ruin aller MannfMuren beytragt. 
Die Nalipn überhaupt siehetes,exkennet es, 
und giebt Zeugniß havon. Die Verfolgungs-
seuche erstrecket sich endlich bis zu unsAdeli-
chen und Bürgern von eben derstlben Nepu^ 
biik. Sowohl durch das Recht der Geburth 
und Kraft der Grundgesetze, Conventionen 
und Privilegien, die zu unserm Besten gege¬ 
ben, und durch das Siegel des Eides bestäti¬ 
get worden, (ulld welche zur Grundfeste, als 
durch uns ulld gemeinschaftlich mit uns ge-



«acht, bienen,) fbllen wir zu der Gleichheit 
mit dem römischkatholischen Adel zugelassen 
werden; folglich Wen wir das Recht der Ge¬ 
meinschaft mit ihnen an allen Vorrechten, Eh¬ 
ren, Aemtern und Würden haben- Ob wir 
i n s gleich niemals enthalten habenden öffent¬ 
lichen Nothwendigkeiten des Vaterlandes 
beyzuspringen, und uns den Austagen und 
Schätzungen, so oft als esdenPalatinaten, 
Ländereyen und Districten gefällig ist, sie an¬ 
zuordnen, zu unterwerfen; ob wir endlich 
gleich niemals von der Treue, die wir den Ko¬ 
nigen, unsern Herren, und der Republik schul¬ 
dig sind, abweichen, und man uns nichts, in 
Ansehung der Grundsätze, unserer Treue und 
Glauben, und unserer Gewissen, vorzuwerfen 
hat; so hat doch dieses alles niemals den un¬ 
vernünftigen Eifer der RomischenGeistlichkeit 
verhindern können, böse Handel heimlich wi¬ 
der uns anzustellen, uns während dem ganzen 
letzten Jahrhunderte durch, als einen gefahrli¬ 
chen Haufen bey der Republik anscheinend zu 
machen, uns bey der Nation zu verschwärzen, 
und sie dahin zu bringen, die Recht .>, Vorrech¬ 
te und Freyheiten unserer Väter einzuschrän¬ 
ken; kurz, uns und unsere Kinder in den aller-
traurigsten Zustand zu versetzen. Unsere Ma¬ 
nifeste, unsere Memoires, unsere vor dir Köni¬ 
ge, unsereHerren, und die Republik gebrachte 
Klagen und Beschwerden, sind niemals ange-
nonunen und untersuchet worden. 

(Die fortsetzung folgt künftig.) 
Lissabon, den 24 März. 

De? Englische Gesandte, Herr von Hay, 
had seit etlichen Tagen mit unsern Ministern 
HHufige Unterredungen gehabt; aber, wie ver¬ 
lautet, so hat man sich über nichts vereinigen 
können, sondern alle von ihm gethane Vor¬ 
schläge find verworfen worden. Jedermann 
P wegen der Folgen dieser Sachen in Sorgen, 
und viele Englische Kaufleute machen sich fer¬ 
tig, bey erster Gelegenheit in ihr Vaterland zu 
gehen.. 

Genf, vom 7 Apri l . 
W i r lebenhiernoch meiner großen Unwick 

samkeit, denn wahre Ruhe könne» wir unftru 
Zustand nicht füglich nennen. Indessen kom¬ 
men doch die meisten Einwohner, welche diese 
Stadt vor einiger Zeit verliessen, nach und 
nach wieder zurück. Wiewohl andre dagegen 
sich ganz von hier weg, und besonders in die 
König!. Preußische Staaten begeben. 

Majinaggio, den 24 März. 
Unser große Rath hat sich mit einem Mani¬ 

feste an die größten Monarchen in Europa ge¬ 
wendet. Vielleichtwird dasselbe starken Ein-
druk machen. UnsereTruppen haben sich des fe¬ 
sten Schlosses, das den Haven von Bonifacio 
bedeckt, glücklich bemeistert. Hierdurch be¬ 
finden sie sich im Stande, den Genuesischen 
Schiffen das Einlaufen in den Haven zu ver¬ 
wehren. 

Paris / vom 2O April. 
Das Publicum ist auf alles, was aus der 

Feder des Herrn von Voltaire stießt, aufmerk¬ 
sam. Wi r machen ihm daher eine neue 
Schrift desselben bekannt, worinn er sich über 
die Republik Genfbey Gelegenheit der Unru¬ 
hen, die in solcher herschen, lustig macht. Es 
ist ein Gedichte in Burlesken Versen, das aus 
verschiedenen Gesängen bestehet, und den Titel 
führet: Der Genfer Krieg. Man versichert, 
daß dieses Werk noch alles Salz seiner jugend¬ 
lichen Jahre habe, und sehr scherzhaft sey. Er 
soll darinn das Lächerliche mit dem Beißenden 
nach der ihm eigenen Art, stark vermischt ha¬ 
ben. Es gehen verschiedene Abschriften da¬ 
von herum, und man sagt, daß die Hauptab¬ 
sicht des Verfassers dabey sey, den Hrn. I . I . 
Rousseau, verhaßt und lächerlich zu machen. 

Manifest oder pragmatische Sanction S r . 
regierenden König!. Majestät in Spani¬ 
en, in Kraft eines Gesetzes, betreffend die 
Verweisung der regulairenOrdensglie-
der von der Gesellschaft Jesu, die Einzie¬ 
hung aller weltlichen Güter derselben, 
und Verbot ihrer Wiederherstellung zu 
ewigen Zeiten, d. d. Madrid den 2ten 
Aprl l 1767. 

Carl«. Dem Durchlauchtigsten Prinzen 



Carl , meinem vielgeliebte» Sohn, dem I n ¬ 
fam, Prälaten, Herzogen, Marquisen, Gra¬ 
fen, Grandes; (Ricoshombres) Prioren der 
Orden, Commandeurs und Untercomman¬ 
deurs, Waiden der König!. Schlosser, festen 
Hauser und Städte, wie auch dem Präsiden¬ 
ten meines Rathts, denen Alcalden, Alquacils 
meines Hofstaach und meiner Canzley, und 
allen Corregidorn und Intendanten, Gouver¬ 
neurs und andern der Gerechtigkeit in meinen 
Königreichen vorgesetzten Personen, welche 
sie auch seyn:c. sowohl denen, welche iezo die¬ 
se Stellen bekleiden, als auch denen, welche in 
Zukunft dieselben bekleiden werden: wisset, 
nachdem ich mich mit der Meinung derer von 
meinem Königl. und ausserordentlichen Rathe 
vereiniget habe, da ich denselben in Rücksicht 
auf die vorkommenden Vorfalle, den 2isten 
abgewichenen Ianuar i i versammlet, und m 
Folge dessen, was mir Personen von dem er¬ 
habensten Character und bewahrterErfahren-
heit vorgetragen haben, angetrieben, von den 
wichtigsten Ursachen, sowohl in Beziehung 
auf die Verpflichtung, in welche ich mich 
gesetz sehe, meine Völker in der Unter¬ 
würfigkeit, Ruhe und G e r e c h t i g k e i t 

zu e r h a t t e n , als auch aus andepe 
dringende, gerechte und nothwendige Gründe, 
welche ich in meinem Königl. Herzen behalte^ 
baß ich, kraft der Oberherrschaftlichen Gewalt» 
welche der Allmächtige in meine Hände gege-
ben hat, zur Beschützuug meiner Unterchane» 
und des Ansehens meiner Krone,mich entschloß 
sen habe, aus allen meinen Gebieten Spaniens 
der Indien, und der Philipptnischen Inseln, 
und allen zugehörigen Landern die regulairen 
Ordensglieder der Gesellschaft Jesu, sswohl» 
Priester als andere Genossen und Layen, die 
das erste Gelübde gethan haben, wie auch die 
Novitien, welche dasselbe zuthun entschlossen 
sind, zu verweisen, wie auch, daß alleweltliche 
Einkünfte der Gesellschaft in metnen Landels 
sollen eingezogen werden; und daß ich zur all¬ 
gemeinen Ausführung dieses Befthls in allen 
Stücken völlige und uneingeschränkte Macht 
unbAnsehen durch ein anderes Königl. Decret 
vom 26sten Febr. dem Grafen von Aranda, 
Präsidenten meines Raths, gegebm habe, mit 
der Erlaubnis, von Stund an alle dazu nöthi¬ 
ge Vorficht anzuwenden. 

(Die Fottfttzung folgt künftig.) 

I n des prlvilegirten Verlegers dieser Zeltung, WUHelm GottNebKornS Buchhandlung 
ist zu haben: 

Horams, des Sohnes Asmars, anmuthige Unterweisung in den Erzehlungen ber Schußgeister 
aus dem persischen Manuscripte getreulich übersetzt von S i r Carl Morell, und nunmehp aus 
dem Engl ins deutsthe gebracht, 3 Theile, m. K. 8. Leipz. 766 s Rthlr. 1̂5 sgr^ 

John Mi l ls vollständiger Leh^begriffvon der praktischen Feldwirthschaft,. 4terBand, welcher 
besonders von der Gartnerey handelt, gr 8. Leipz. 766 1 Rthl . 

Ceremomes & Coutümess religieusc de tout les peuples dumonde... ReprtHenteespär des figures 
^dessinees de la main de Bernard Picard* Avecune Explication histowque, &quelques ditferta» 
tionscurieuses, XItoraes,grandfol. Amst.73g i5oRcfalr. 

2)a t?on bem pxMyt\$m 9Berfe: 3>r Histou-e militairede S.A>S.Msgivle Prince Ferdinand, 
Duc. de Brunswic•& de Lünebourg See. etiriechie de^Cavtes & des Plans necessaires leves fur 
les lieux per Mr. le Coloncl de Bawrv die 2te Lieftrunz bestehend in l z grossen Pläns u. einem 
vortrefiich gestochnen Portrait des Prinzen Ferdinand angekommen, so werden die Herren 
Pränumeranten dieses Werks ersucht, gegen den Nachschuß und der Pranumeration zur ?ten 
Lieferung solche abholen zu lassen. Auch sind von diesem kostbaren Werke annoch die 1 te und 
2te Lieferung bestehend in 18 Plansund dem Portrait um einen bittigrn Preiß zu haben. 



Nachdem dieKönlgl. Glogau. Krieges? und Domamenkammer resolvlrethak, bas Ks»ß 
Amt Groß-Baudis mit künftigenTrinitatls zur Hnderwmen Verpachtung auf6Iahr,und zwar 
Von3rinit.ttis 1767 bis dahin 17^5. durch öffentlicyel.icimn0n vor obgedachter König!. Kam^ 
tner auszuthun^ und hierzu zum ersten und letzten ̂ icka-ions^i mino der2ß Mayc. festgesetzet 
und anberaumet worden; als wird solches allen un) jeden Pachtlusngm, unf> wem sonst daran 
gelegen, hierdurch bekannt gemacht; und gleichwie das letztere Pachtquantum von benanntem 
AmtefO8l4Rthlr.!yGr. zd'. an reinem zur König! LandrentheyCasse fließenden Gelde bes 
txägt; So dienet auch ferner zu eines jeden Pachtliebhabers Nachricht, daß i ) keiner zur l.icitÄF 
pou admittiryt werden wird, der nicht ein bekannter, ansthnlichen Wirthschaften vorgestanden 
»er, auch eiy erfahrner, verlnögender und mithin Cautlonsfähiger guter Landwirth ist. 2)Wäj> 
sen auch diejenige, welche zu licitiren gedenken, und nicht mit ansehnlichen 5uM5 angesessen sind, 
sich vor öem'leimino UciMioniz bey der Königl. tc, Kammer schriftlich ausweisen, welchergele 
stall sie die auf4OO9 Rthlr. bestimmte Camion aufeine acceptable Art zu prasiiren vermsynett̂  
3) Sollen die conämonös, unter welchen hiernächst dk Adjudication erfolgen soll, denen sich ans 
gebenden Liebhabern so wie die Pachtanschlage, wenn es perlangt wird, yor Her Licitation zur 

welcher Absicht beyder 
Königl. lc. Kammer melden, und darum Ansnchung thun ksnmn 4) Hat ein jeder Cautions-
fähiger und betannterguter Wirth in vorgsdachtem Tsrmino vor Hiesiger König!. Kammer sich 
zu melden, und sein Geboth,jed.och in Person zu thun, und sol! sobenlt dem?1u8 Ucjr2M,dk Pacht 
besagten Amts bis aufhöhereApprobatwn adzudi iret werden. Damit auch übrigens em jeder 
Wachtlußiger sich pon den Umstanden mehrgedachten Amtes selbst in i-e M^lemi und desselben 
zicaIu^M>nnd Ertragen gsnsu und gehotlg inforzniren könne ; fj) stehet einem jeden frey, sol̂  
ches, so t M dessen Inve-ntaxiumin Augenschein zu nehmen. Sign. Glogau den 7 May 1767? 

(L. 3.) König!. Preuß. Glogau 
Nachdem die Königl. Glogauische Krieges-

ltzt in Administration stehende Königl. Amt Liegnitz mit künftigen Trinitatis zur anderweiten 
Verpachtung auf 6 Jahr, und zwar von Trjmtatis i/ä^bis dahin 5773. durch öffentliche Lici¬ 
tation vor obgedachte König!. Kammer auszuthun, und hierzu zum i sten und letzten I-iciMi' 
0N8-1>xmuzo der ^8Way (.festgesetzet und anveraymet worden; als wirb solches allen Ulch 
jeden Pachtlustigen, und wem sonst daran gelegen, hierdurch bekannt gemachf, und gleick)wie 
das letztere Pacht-Quam^m von beyamtm Amte 2 4 ^ 0 Rthlr. 2z Gr. 6 d-. au reinen zur Ksn. 
kanprenthey fließenden Gelde betragt,so Hienet auch ferner zu eines jeden Pachtliebhabers Nach? 
eicht, daß 1) keiner zur Liciranoy admittiret werden wird, der nicht ein bekannter ansehnlichen 
Wirthschaften vorgsstcmdMer, auch ein erfahrner, vermögendex und mithin cautionsfghiger 
guter Laydwirth ist. 2) Müssen azlch diejenigen, welche zu ltciciren gedenkm, und nicht mit 
ansehnlichen Fundis angeseßen sind, sich i4Tageyor dem ^xmino licnanoniFb^ 
Kammer schriftlich aysweistn, welcherqesialt sie die auf6000 Z^thlr. bestimmte Cantion auf 
fine acceptMe Art zu prästiren vermcyney. 3) Sollen die Cauciones,unter welchen hiernächst 
die Adjudjcatioy erfolgen soll, denen sich angebenden Liebhabern, so wie du Pachtanschlage, 
wenn es verlangt wird, vor der Luitaziou zur Einsicht und Ueberlegung vorgelegt worden, in 
jvelchee Absicl)t die Pach!liebhaber sich bey der König! Kammer melden und darum Ansizchung 
thun können. 4) Hat ein zxder lautionsfahiger und bekannter guter Wirth in vorgLdachte» 
^erwinp vor hiesige Kammer sich zu melden, und sein Geboth, jchoch in Person, zuthun, und 
soll sodann dem ?w3 Ucumw und weUuii loivzmäi die Pacht dieses Amts bis aushöhere Apprsba^ 



klon abjuditlret werden. Damit auch übrigens ein jeder Pachtlustlger sich von bett Umstanden 
mehrgedachten Amtes selbst in le xr«lemi unt» desselben Realitäten und Ertrage« genau und 

«gehörig informiren kan/ so siehet einem jeden frey, solches so wie dessen In^nmi mm in Augen,» 
schttnzunshmett. Signatum Glogauden z A p r i l i s ? . 

(L.s ) König!. Preuß. Glog. Krieges- und Domainenkammer. 

Dem Publico wlrd'Mrdurch bekannt gemacht, daß das m Qiclam verfallene dem verstor» 
bette Ioh. Leopold v.Bachstein, zugehörig gewesene in der Grafschaft Glatz situirten Guth Schs-
t»au, welches nach Abzug der daraufhaftenden Lasten a u f - ^ o Rthl. i z Gr. 4 d'. gewürdigel 
tvorden.hom ' 7 Oct. c. a. binnen 9 Monäten und zwar in ternune ultimu ̂  xeremtoiio den 27 
Iun i i bes känftisen Jahres bey der hiesigen König!, hochlöbl. Oberamtsregierung öffentlich 
wird subhasiiret und feilgeboten werden; Es werden demnach alle und jeVe, welche dieses Gut 
zu besitzen Fähigkeit und Mittel haben, hierdurch citiret und vsrgeläden, in schon erwähntem 
veremtMschen Termins den 27 I un . a. f vot die hierzu angeordnete Königl. Ob.A.Commißiön 
anaewshnlichsr Obetamtsstelle in Person oder durch Bevollmächtigt« und unterrichteten An-
walde sich einzufinden, ihr Geboth zu thun und hierauf zu gewärtigen, daß obsrwähnles Gut 
Sckönau dem Meistbietenden werde zugeschlagen werden. Breslau den 27 Sept. 1766. 

^ Könlgt. Preuß. Brrßl OberaMtsMierung^^ 
Nachdem aä'inNänligm des Königl Preuß. Krieges-und Domainenrathes zu Gloga» 

Gottse. Dipprand Wilh. von Reibtlitz, zwey alte, «llem rechtlichen Vermuthen nachbereite 
aelilatt, jedoch noch ungelöschte, aufdem Guthe Oberbaümgatten vor die Ursula Zcdlitzin mit 
3c)Q Rthlr. und von den Ioh . Christ. Kolbe mit 2300 Rchlr. imabuiirte Hypcthequen, gericht¬ 
lich aufgebothen, Mb zudem Ende von der Königl.Oderamtsregierung hjchlbst per xudiic» 
rrociamam alle diejenigen, so daran ein Recht und Anspruch zu haben vermeynen, peremtori« 
6met und befehliget worden, in einer Zeit von 9 Wochen, vom 27 huj. an zu zahlen, solche aä a6lg 
anmleiaen, auch in dem letzten Termine den 29 May caufdemOberamte Hieselbst vor einer 
M dem Ende niedergesetzten Cömmißion personlich, oder durch hierzu gehörig Bevollmächtigte 
Nachmittags um 3 Uhr l« erscheinen, ihre vermeintliche Rechte untz Ansprüche aä prowcoNm» 
anmmelden, deren lüttisscsäonez durch Oi-l^na! iiMuinema oder auf andre rechtsgültige 
Weise beyzubringen, und zwar unter Androhung'der ?lXcwaon, Auferlegung eines ewigen 
Stillschweigens, und von Amts wegen zu verfugende Löschung der bemeldten beyden Hyrothe-
auen in den Grundbüchern; als wirv diejes denjenigen, denen daran gelegen A hiermit öffenb» 
«ick bekannt aemacht. Breslau den 13 Matz 1767^ 
Ncyvelannrgem«^. Kswgl. Preuß Bresl Oberamtsregierung. 

Vor Eine Hochlobl. Oberamtsregierung allhier zu Breslau wird auf ittKaw- der MärW 
Zinnertin, geb.Reichertin, derselben bsslich von ihr entwichener Ehemann, Samuel Zinnert, 
ehemaliger Zimmermann zu Brieg, hierdurch litiret und vorgeladen, a dato binnen 12 Wo» 
chen, nemlich deng May, den i ^ I u n . und in tcimmoultltno Hiieremtoiio den 10Juli dieses 
Jahres sich in Person zu gestellen, daselbst von seiner Entweichxng Red und Antwort zugebe»«, 
darüber Mit der Klägerin rechtlich zu verfahren, in dessen Entstehung aber zu gewärtigen, daß 
das Band der Ehe zwischen ihr und ihm in contumaciam wird getrennet, und derselben sich an¬ 
derweitig zu verheyrachen vergönnet werden. Wornach sich derselbe also zu achten hat» Hys -
lau den 6 April 1767. 

Ksnigl. Preuß. Hreslaulsche VbwAmts? Resitrnng. 



Nachdem »äinttznrlam des Baron Carl Alex, von Zedlitz, ble, imfdessen Gut Schwenk¬ 
ung, w B r i e g Förstenthume, annoch haftenden zwo alten Consens-Posten, nemlich i zu icxx, 
Rthlr. für den Gottfr. Neumann, so den l 4 M a r t i i 1673 intabuliret, und von dem ehemaligen 
Besitzer Zdenko Howora aufgenommen worden. 2) zu 2000 Rthlr. welch? die nachherige Be¬ 
sitzerin Frau A»na Sophia verw. Herzogin vonWürtenberg-Oels, von der Margar. Schützi« 
aufgenommen, und unterm 1 Dec. 1694. wtabuliret worden sind, gerichtlich aufgebothen, und 
zu dem Ende von der K Oberamtsregierung Hieselbst per^udlicapiociamata alle diejenigen, so 
daran ein Recht und Anspruch zu haben vermeynm, peremcolie cimet und befehliget worden, in 
«wer Zeit von 12 Wochen, vom 27 Mart i i a.c. anzuzahlen, solche aä a5a anzuzeigen, auch 
i n dem letzten Termins den 6 Jul i i a.c.aufdem Oberamte hleselbstvor einer zu dem Ende nie¬ 
dergesetzten Commißion persönlich, oder durch hierzu gehörig BevollmächtigteNachmittags um 
g Uhr zu erscheinen, lhre vermeintliche Rechte und Ansprüche aci?rowcollum anzumelden, de¬ 
ren luttilicanoneZ durch OnFlnai-lnNrumen«, oder auf andere rechtsgültige Weise beyzubrin¬ 
gen; und zwar unter Androhung der rrZeclusson, Auferlegung eines ewigen Stillschweigens, 
undvon Amts wegen zu verfügend« Löschung der obgedachten beyden Consens-Posten zu resp. 
loso und 2QOQ Rthlr. in den Grundbüchern: als wird dieses denjenigen, denen daran gelegen 
ist, hiermit öffentlich bekannt gemacht. Breslau den 27 Mart i i 1767. 

König!. Preuß. Bresl. Oberamtsregierung. 
Da in dem letztern prorogirten i ^ m i n o ücitanuniz auf das von Royische Cridä-Guth 

Halbendorfden 10 April c. sich nur ein Licitant mit einem Geboth von 1950» Rthlr gefunden, 

I'erminuz llcilanoni« auf den 20 Jul i i dieses 1767sten Jahres prafigiret worden; so wird sol¬ 
ches den Kauflustigen hiermit kund gethan, und daß dieselben an dem bedeuteten Tage vor der 
allhiesigen Königl. Oberamtsregierung Vormittags um 9 Uhr sich in Person, oder per manäata-
muz geziemend melden,ihr Geboth ablegenMer die Zahlungsbedingungen sich erklaren, und ge¬ 
wärtigen sollen, daß das Guth Halbendorf alsdann pw« liHgnti werde zugeschlagen werden. 
Die Gericht!. Taze des zu erstehenden kunäi ist bey den Breslau-und Glogauischen Königl. 
Oberamtsregierungen, wie auch bey den» Magistrat zu Striegau bey dem Llcitations-Patent 
«ffigjret, und tan also von jedermann, so wie die Realitäten des Guthes Halbendorf eingesehen 
werden. Breslau.den 15 April 1767. 

Königl. Preuß. Bresl. Oberamtsregierung. 
Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß den i Z May c. a. des NachmittaaMm 

«Uhr auf dem Hofe des hiesigen Königl. Oberamtsregierungshauses ein Zug polnische Kut-
schenpferde, bestehend in 4 Falben, nemlich l Stutte und 3 Wallachen, nebst dabey befindlichen 
mit Meßing beschlagenen Geschirren, zun» Verkauf lluÄioin« le^e öffentlich ausgebothen, unb 
Hem Meistbiethenden gegen baare Bezahlung werden adjudiciret werdm. 

Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß in der in dem HäcknerischenHaus <n den 
<, Eichen, aufderNicolaigasse, daselbst angesetzten Auction derCzeckeliusschenVerlassenschaft 
beute Vorm^ttaa um 9 Uhr, und Nachmittag um z Uhr, mit der Rubrik von Spiegel, Porcellam 
und Glaste, ingleichen Büchern und Gewehr wird continckretwerden^ 

I n den^T^ü^naufder Reuschen Gasse ist rrchter frischer SWrbrunn um einen billi¬ 
gen Preiß zu haben. 

Nach-



Nachtrag a6 No. 56. 
Anno 1767. Mittwochs, den 13 May. 

Da der hiesige Feuer-Societats-Cassendiener, Christoph Heuse von Breßlau gebürtig^ 
ohngeschr 44 bis 49 Jahr alt, grosser und robuster Statur , mit einem etwas kahlen Kopf, 
lichlbraune Haare, hinten geflochten, einen blauen Rock und rothe Weste anhabend, übrigens 
aber mit einem starken Leibesbruch behaftet, nachdem er einen betrachllichenDiebstahl verübet, 
von hier entlaufen ist, auch seine Frau mit sich genommen hat: Als wird solches iedermannig-
lich hierdurch des Endes bekannt gemacht, um denselben, falls er sich irgendwo betreten lassen 
sollte, so fort zu arretiren, und der Königl. Krieges-und Domainen-Cammerhieselbst davon 
Nachricht zu geben. Breßlau, den 11. May 1767. 

(I..3.) Königl. Preußl. B r M . Krieges- und Dommnen-3ammer. 
Dem Publlco wird hierdurch bekannt gemacht, daß aä inltannam des Grafen Erdmantt 

Gustav von Henckel und Donnersmark zu anderweitiger 8udk2liati0n dessen im Namslauifchen 
Creiße belegenen und (^26529 Rthl 11 Gr. 1 u.!fünftel d'< gerichtlich gewürdigten Guthes 

Droschkau, woraufin dem am verwichnen 2 Mart i i a. c. vorgewesenen I^icirarions heimln 0 bê  
reits ein Geboth von 20000 Rthl. geschehen ist, ein neuer leimmu5 zur5ubl,a/tation dieses Gu¬ 
thes Droschkau, und zwar aufden 15 May 2. c. percmtone anberaumet worden ist. Es werden 
demnach alle und jede, welche sothanes Grüfvon Henckelsche Guth Droschkau lvbl^tta zu erstem 
hen Lust und Fähigkeit haben, hierdurch nochmals citiret und vorgeladen, in schon erw. hnte« 
anderweitigem psremtorischen Termino den 15 May a.c. vor die hierzu angeordnete Kön. Obers 
amts-Commißisn, an gewöhnlicher Oberamtsstelle in Person, oder durch genugsam bevoll¬ 
mächtigte und unterrichtete Anwalde sich einzufinden, ihr Geboth zu thun, und hieraufzu gewär¬ 
tigen, daß oberwehntes Guth Droschkau dem Melstbiethenden alsdenn wird zugeschülgen wen 
den. Breslau den 6 Mart i i 1767. 

^^_^^^_ König!. Bresl.Oberamtsregieruttg. ^ 
Vor EineHochlöbl. Oberamtsregierung allhier jujVreslauwird aufinttan^ desHäus-

krs zuGotschdorf, Gottlob Leders, die Anna Rosina, geb. Leßmannin, sein böslich von ihm 
entwiches Eheweib hierdurch citlret und vorgeladen, vomzohuj. an, binnen i2Wochen, nem-
lich den 27 Apl4 den 25 May und in rei-mino Ultimo H pcremwiio den 22 Iun i l a. c sich in Per¬ 
son zugestellet!, daselbst von ihrer Entweichung Rede und Antwort zu geben, darüber mit dem 
Kläger rechtlich zu verfahren, in dessen Entstehung aber zu gewartigen, daß das Band der Ehe 
zwischen ihr und Klagern in contumaciam wird getrennet, und demselben sich anderweitig zu 
verheyrathen vergönnet werden. Wornach sich dieselbe zu achten hat. Breslau den 16 März 
3767. K^Preuß .^ 

Nachdem mit dem vorgewesenen Termino Licitationis aufdas v. KluMhe^Pnpillarguth 
Groswaltersdorf, welches auf8i42Rthlr . 20 Sgr.gerichtlich taxiret ist, nur 5500 Rthlr. 
Zedothen, und hieraufad Insiantiam der v. Kluge Hartmansdorffer Vormundschaft die wei-
ttre Feilbietung und Ansetzung eines andern Tages ad Licitandum resolviret worden: so wird 
hiemit zu diesem Ende der i 4 I u l . prafigiret, an welchem sich also die Liebhaber vor demKönigl. 
Pupillar Collegio Hieselbst Vormittags um 1 o Uhr in Person oder durch hierzu specialiter in-
ik:«jtteB/pottmachtigtelnitihnsil Gebethe MPkyWdftlsdaW ohnfehlkw geMtizen fön-



»en, baß bas Gnth Groswalchersöorf an bew Meistbietende» werde Überlassen weedets, 
Breßlau den 2 Januar 1767. 
^ Konigl.P?euß. Breßlauisches Pupillar Collegium. 

Da bey der den 27sien m.p. von hier abgefertigten ordlnal ä«Polt nach dem Geourge 5,3/ 
Ker unangenehme Vorfall zugetragen, daß Mischen Stephanshayn und Schweidniß ein Passa-
gier>Coffte aus der Schoßkelle verlohren, oder allerWahrscheinltchktit und den gefundenen 
Merkmalen nach, vom Postwagen abgeschnitten und gestohlen worden: besagterCoffre aber 
aller angewandten Mähe unerachtet, wederwieder aufgefunden, noch der Thäter zur Zeit aus¬ 
gekundschaftet wecden können, und dann nach Anzeige des Eigenthümers folgende Pretiosa unV 
Kleidungsstucke darinn gewesen seyn sollen, a ls : eine Rubinplack mit dergleichen Ohrrofen, 
3^ Schnuren Granaten um die Hände, ein paar carmoisirte Steinschnallen, ein paar Hemde-
knöpfe, eine silberne Schaale 6 Loth, ein Vorlegelöffel 7 Loth, ein paar SalMffel 6 Loth, eine stl-
berne vergoldete kleine Kelle, 2 Loth, ein Augspurger durchbrochen Nadelbüchsel und Finger-
huth, ein halbDutzendTheelöffel ä i Loth, em ganz neuer Estsfner Rock und Sack mit Blon-
ben und Flor garniret, ein blau gros de tourner Schlumper und Rock mit weissen Streiffett 
garnirt, eine rose taffenter Schlumper, eine blaue atlasne Enveloppe n,lt Feh gefüttert, eine 
fthwarze dito Enveloppe mit Canin gefüttert, ein halb seidner Rock, l 1 Ellen neue Spitzen oder 
Kanten, ein rosenfarben englisch tuchen Mannskleid mit silbernen Maßivknopfen, eine silber-
tuchne Weste, ein carmoisin englisch Plüschen Kleid und Weste, ein paar atlasne Beinkleider, 
ein paar neue Schnupftücher, eine schwarz fiohrne Schürze mit Spitzen besetzt, ein paar ausge-
nehte Mannsmanchetten, ein paar doppelte Manchetten und Halsband, ein ganz neuer grosser 
Fehmuff, 3 Garnituren Latze, ArmmaschmundBrustöouquets, 2ftohrneTüchel, ein schwarz 
atlasnes dito mit Schmelzspitzen, loviettei ELen Patist, Sviertel Ellen Nesseltuch, ein paar 
weis atlasne Schuhe; ft wirdsolcheshisldurch öffentlich bekannt gemacht, undjeöermännig-
Uch gebührend ersuchet, im Fall von denen specificirten Prettosis und Kleidungsstücken was 
zum Vorschein kommen, oder zum Verkaufgebracht werden sollte, den, oder diejenigen anhal¬ 
ten, und in Gericht!. Verwahrung bringen, dem hiesigen Oberpssiamte oder dem Postamtein 
tandeshuth aber davon schleunige Nachricht geben zu lassen, damit die nähere Untersuchung 
veranläßet werden könne; wie denn auch demjenigen, der von dem Finder, oder vielmehr Diebe 
dieses Straßenraubes eine gegründete Anzeige thun kan, ein ansehnlicher Recompens mit Ver¬ 
schweigung seines Namens zugleich versprochen wird. Breslau den 7 May 1767. 

Königl. Preuß Oberpostamt. , 
Vvn denen Stadtgerichten der Kömgl. Haupt- und Refidenzstadt Breslau werden alle 

und jede, welche an den sich non lolvenäo erklärten bürgerl. Kürschnlr Carl Siegln.Schubert 
«nd dessen Vermögen ex quocunque capice einige rechtsgültige Ansprüche zu haben vermeinen, 
binnen l2 Wochen und zwar aä r«m. peiemtorium den 29 May 1767 Nachmittags nm 3 Uhr 
an gewöhnlicher Gerichtssielle sä liqnHnäum ^ juttiKcgnäum Z)î tenia üib pcena^iXeln^H 
^eipetui lNenm hierdurch cnuvocil et und vorgeladen. Breslau den 6 Feb< 1767. 

Die Presl. Stadtgerichte provociren und laden hiermit alle diejenigen, welche an des von 
hier entwichenen Atwecatens, Will). Julius »Luther zurückgelassenes Vermögen einigen An¬ 
spruch zu haten vermeynen möchten, binnen Monatlicher Frist, insonderheit aber den 5 Iun i t 
2. c. ihre Anforderungen lub pceng pi-^clui, <K peixemiMeniii aä aiig anzumelden, und verord¬ 
nen anbey an ernannten Will> I u l . Lucher, daß derselbe sich innerhalb anberaumeetFrist hier 
Dfzs himoiedlrttM einfinden, odel geMtigen sollen, daß bey seinem nngehvrsaml. Ausbleibe» 



»lbeelihn nachVorschrlft (Üoä.^IV. 9. §.i6i.unbkefcchmketziiä.ä. 12,ä- ilC ä< igoaob« 
1764. werde verlnhMwerden. ^ . ^ 

DäsZlmt'der Stadt Landgüther citiret alle dle^eniZen, welche an-Zen verstorbenen Elias 
Teicker aewesenenCrbsaßenaufdemStadtguthElbing, entweder als Erben, oöerCredito-
res eine 2Mforderung haben, daß sie sich den 11 Julii c. a. melden sollen, Breslau dm 1 l 
April 1767^ ^ 5 — 

Vor die Bresl.'Stadtgerichtt werden alle und jede, welche an den hiesigen bürgert, iwn 
lüivenäo geworden Kauft und Handtlsmann Carl Wilh. Sprang«, und dessen Vermögen-» 
tluocunque cgpue rechtsgegründete Ansprüche zu haben vermeynen, innerhalb 12 Wochen, be¬ 
sonders aber den 2 Iuni i c. 2. säN^uiäal-läum <!< jnKHcanäum pr^tenla lud Z>WN2 przecluli H: 
pelpetu! ^emü hierdurch vorgeladen. Breslau den 2z Jan,. 1767. 
" Breslau den 4 April 1767. Das BreSl. Amt.der Stadt Landgüter citiret die George 

Abendsche Creditores aufden ^o Iun< 2. c. 26 kHmäanänm eciuNitii.-anäQm pi«cen5a. ^^ ^ 
DasAmsderBresl Stadt Landgüther citiret alle die, so auf dasFönigsguth zu Kleine 

Nädiitz, von 2 Huben Acker und neuem Gebäude, ein Gebotl> abkgm wollen, daßste aufdm 
so Iuni i ca. erscheinen sollen. Breslau den 2 May 1767. ^ _ _ ^ ^ ^ ^ . ^ 

Die Breßlällischen Stadtgerichte cltlken edictaliier denaus Breßiau gebürtigen, nndseie 
g2Iahrm abwesenden Schumachergesellen, Michael Herold oder desselben unbekannte Erben 
samt sonsiiaen Prätendenten hiermit peremtorie den 24 Iu l . 1767 zu rechter Fruhzeit in erwehn-
ten Gerichten aebührenv zu erscheinen, oder im Nachbleibungsfall zu gewärtigen, daß derselbe 
vermöge König!. Edicts vom 27 Ott. 176z sodann ?w morrao werde erklaret, und dessen unbe¬ 
kannte El-ben, oder übrige Prätendenten präcludiret, wie auch sein hiesiges Vermögen besten 
hiesigen AnverwandtmverMolMweMn^ ^reßiau den 19 Sept. 1766. ^ ^ 

N e Bresl. Gtadtgerichse provociren und laden hiermit alle diejenigen, welche an des all-
hiessae« Handelsmannes Ioh. Franz PiNer Vermögen einige Anforderungen zu haben ver-
lnennen, binnen einer Monatlichen Frist, besonders aber den 26 May 1767. über die von dem 
Piller nachgesuchte Ceßionem sich zu erklaren, eventualiter aber ihre An-undFusprüche, luk 
MnapiKcul^ sc perpemtMentüaäaÄaanzumelden. Breslau den27Feb. 1767. 

^chbelnwegen neuerlicher Verpachtung der dem Hospital zur Heil. Dreyfalttgkeit all« 
l»ier luaeböriam ssaenannten Leichnamsmühle ein anderweitiger I^nnnuz ücltmwniz aufden 
i 4Man c.a. anberaumet worden: So lasset Magistratns der Königl. Haupt-undResidenl-
stadt Breslau solches hierdurch bekanntlmachen, womit die Pachtlusttge sich in beregtem Ter-
lnino auf dem Königl. Cammerhause zur ordentlichen Seßionszeil einfinden, ihr Geboth ab-
leaen, und aewäetigen können, daß dem Meistbiethenden diese Mühle, wenn er sichere Cautt»« 
zu bestellen im Stande, auf6Iahr in Pacht überlassen werden solle. Signatum Breslau den 
5 May 1767. 

Da bey"hieM"kerühmte» warmen Bädern zur instehenden Badecur alles dergestalt 
wiederum gehörig arranairet worden, daß mit dem baden künftigen Monat schon angefangen 
werben kan; so machet Magistratns solches hiermit öffentlich bekannt, und werden zugleich alle 
hohe und niedere Personen, welche diesen Sommer die Badecur zu gebrauchen willens find, 
zum Besuch hiesiger Bäder gehorsamst invitiret, dabey aber auch ersuchet, sich wegen der Quar¬ 
tiere in leiten und wenigstens 4Wochen vor der Ankunft bey dem Bade-Insvettor Hrn Carl 
3mdr.Msch Migst zumelden,weWrM 



Zugleich machet Magistrats noch bekannt, daß zwischen bem alten unb neuen Bade dieses 
F r ä h M r eine Garn? und Leinwandbleiche angeleget, und selbige einem geschickten Bleichmelster 
übergeben worden. Es kan also jedermann, besonders aber die resp, Badegaste, welche sonste« 
andere Bleichen beleget haben, ihre Garne und Leinwand beym Besuch des Bades mitbringen, 
und selbige während der Badccur aufhiesiger Bleiche abbleichen lassen. Landeck, in der ftuvn 
ralnen^Grafschaft Glatz, den 26 April 1767. ^ ^ ^ 

Heute Vormittag um 11 Uhr wird die Annahme der Einsätze zur 54ten Ziehung der 
Königl. Lotterie geschlossen, und Morgen früh kan die Gewinnliste von 5Zter Ziehung ün Haupt-
comtor gratis abgeholet werbe«. Weslau den 12 May 1767. 

I o h Fried. Korn der ältere, 

' " Ein ganz gedeckter viersitziger Wagen soll künftigen Freytag, als den i5ten dieses, bsy 
berDshmcapitularischen Canzley Vormittags u m f u h r verauctjoniret werden, welches dem 
M l i c o ^ M r ^ b ^ n l t t g e ^ a ^ ^ i r d ^ Dchm Bres la^ 9 May 1767. 

Goldherg,den8May l767< Da Gottlob Meisner, gewesmer Tuchknappe allhier, am 
20 April 1766 zb ilneNaw gestorben, und zu dessen Verlassenschaft sich zwey hiesige Anverwand¬ 
ten qua liereäez gemeldet; man aber in Ecfahrung gebrachhöaß der De5un«Iuz drey leibl. Brü¬ 
der, Siegemunb, Samuel und Ieremias gehabt, welche schon stit etliche 30 Jahren gbwesentz 
sind, und von derenLeben und Aufenthalt man keine Wissenschaft hat; So werden von dem 
Magistrat die benannte Meisnerische Gebrüder oder berfelben keiheserben, und wer sonst an 
dem Gottlob Mttsyerischen Nachlaß einiges Erbrecht zu Haben vermeynet, andurch itiret, baß 
ste a da« binnen 12 Wochen, langstens^der und in termin« pe^mtono den 21 Aug. c>a. sich all» 
hierin culia anmelden, und wegen ihrer Atlveewandschaft und Erbschaftsrechtes legitimirelt 
sollen; Wibrigmfals sie zugewärtigen Haben, Haß sie werden pro moirm« geachtet, von derber-
lassenschaft deS verstorbenen Gottlob Meisners pracludiret, und solche denen hier sich bereits 
angegebenen Anverwandten qua l'ereäjbuz 2b iineNato wird verabfolget werden. 
^ Aeichenstein, den 6 Febr 1767. Nachdem es bey hiesiger Königl. BergstMReichen-
siein an nachstehenden Pwfkßionisien ermangelt, als 3 Tuchmacher, 1 Kupfer-und 1 Messer¬ 
schmidt, 1 Klewpnernnd 1 Knopfmacher, so wirb solches allen denenjemgen, so sich hier Orts 
etabliren wollen, hiermit nachrichtlich bekannt gemacht, und dabey von Seiten des Magistrats 
versichert, daß diesen Profeßionisten zuchrem UnterkonMen bestens an die Hand gegangen wer-
dtn wird: wie, dem: uuch die aus fremden Landen sich hier niederlassende Nrofeßionisien de« 
Allerhöchsten Orts festgesetzten Beneficiorum nach dem Patent vom 31 März 1749. undder 
Declaratton vom 22 Nov. sich zu versichern haben, unb soll ihnen ausserdem von Magistrats 
wegen alle nur mögliche Aßistence angchsihen. ——^—>^»________^____. 

Schloß Firstenstein, den 23 Fed. 1767. Hanns George Kühn, aus der hiesigen Ge-
N»einde Aufhalt ode« Neuliebichau, ist seit 1754 abwesend, ohne daß etwasöon seinem Leben 
oder Aufenthalte bekannt, und wird »cUnttamiam seiner Anverwandten citlret, binnen ^ W a ¬ 
chen und zwar inteimui« piTcluuvo den 19 May fröhum 9 Uhr vor hiesigem Gerichtsamte zu 
eescheinen, oder der Todeserklärung zu gewärtigen. ___^___ ^ _ ^ 
<vleft Zettungen werden Wöchentlich dreymal, Mondtags, Mtttwochs unb Sonnabends, z« 

HltSlau ln w ü h . Gott l ied Ro rnsBuchhand lung«« Ringe,ausgaben« Wh 


